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Einführung und Problemstellung 

Ehegatten stehen insbesondere im Bereich der inhaltlichen Konkretisierung 
und faktischen Organisation von Ehe und Familie unter dem Eindruck der 
Vielzahl von Vorstellungen und Anschauungen, die unsere pluralistische Ge-
sellschaft mit sich bringt1• Staat und Gesetzgeber treten in diesem Regelungs-
bereich nicht als unumschränkte moralische und sittliche Autorität auf. Der 
Anspruch auf gesetzliche Regelung ist zwar nicht grundsätzlich aufgegeben 
worden, aber beschränkt sich auf Grundzüge. Je weiter sich die Regelungsma-
terie vom personalen Bereich entfernt, der innere Aspekte betriffi, und je 
mehr sie den materiellen, also äußeren Teil betriffi, desto umfassendere Rege-
lungsmöglichkeiten ergeben sich2• Entsprechend berührt das Gesetz den per-
sönlichen Bereich nur am Rande, während die vermögensrechtlichen Fragen 
ausführlicher geregelt sind. 

Vor diesem Hintergrund ist ein Problem zu sehen, das sowohl die Rechts-
lehre als auch die Gerichtspraxis seit Jahrzehnten beschäftigt: Es handelt sich 
dabei um die Beantwortung der Frage nach einem Taschengeldanspruch zwi-
schen Eheleuten bei bestehender ehelicher Lebensgemeinschaft und dem da-
raus herrührenden Folgeproblem seiner Pfä.ndbarkeit. 

Den mit einem Anspruch auf Taschengeld einhergehenden Problemen bege-
gnet man im Rahmen der forensischen Praxis stets im Rahmen einer identi-
schen Grundkonstellation. Regelmäßig liegt der Fall vor, daß ein haushalts-
führender Ehegatte ohne Einkommen und ohne sonstiges Vermögen außerehe-
liche Schulden hat. Für den Gläubiger dieses Ehegatten stellt sich die Frage, 
wie er Befriedigung seiner Forderung erlangen kann. Ein Zugriff auf einen 
Anspruch auf Taschengeld erscheint als Möglichkeit hierzu. 

"Der Anspruch selbst ist heute nicht mehr streitig", heißt es bei Gemhuber. 
Diese Aussage steht stellvertretend für die allgemeine Ansicht in Rechtslehre 

1 Zum Aspekt des Pluralismus siehe etwa Pawlowski, Die "Bürgerliche Ehe" als Organisation, 6 
und 13. 

2 V gl. Müller-Freienfols, Ehe und Recht, 261 ff.. 

1 Gernhuber/OJester-Waltjen, Familienrecht, § 21 I 15,235. 
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und Rechtsprechung, welche die grundsätzliche Existenz eines Taschengeld-
anspruches anerkennt. Die bisherige Diskussion wn einen Anspruch auf Ta-
schengeld zwischen Ehegatten und seine Ausgestaltung4 konzentriert sich des-
halb im Ergebnis auf die Frage der Vollstreckbarkeit, also ob auf ihn durch 
Gläubiger zugegriffen werden kann. 

Da ein Taschengeld in unserer Rechtsordnung de lege lata nicht vorgesehen 
ist, wird es nach ganz allgemeiner Auffassung aus den Regeln des BGB zum 
Familienunterhalt abgeleitet. Welche Konsequenzen sich aus dieser Herlei-
tung ergeben, wird von der allgemeinen Ansicht völlig unzureichend 
berücksichtigt. 

Bei der bislang geführten Auseinandersetzung wird der unterhaltsrechtliche 
Hintergrund verkannt, vor dem sich die Frage nach einem Anspruch auf Ta-
schengeld abspielt. Sie beschränkt sich auf eine Betrachtungsweise des Ta-
schengeldanspruches, die seiner Stellung im Bereich des Familienunterhalts 
und dessen Komplexität nicht gerecht wird. 

Nicht der Streit um Details und seit Jahrzehnten bekannte Probleme, erst die 
bislang unterbliebene Klärung von Grundstrukturen im Gefüge des Rechts las-
sen die mit einem Anspruch auf Taschengeld verbundenen Positionen und 
Auswirkungen offen zutage treten. Nur dann läßt sich ein Anspruch auf Ta-
schengeld dogmatisch eindeutig einordnen. 

Mit der vorliegenden Untersuchung wird erstmals versucht, der Frage nach 
der generellen Verträglichkeit von Familienunterhalt und Taschengeld nach-
zugehen. Aufgabe ist es, die Grundprinzipien der beiden Rechtsfiguren im 
Gefüge von Ehe- und Familienrecht offenzulegen und gegenüberzustellen. Es 
ist insbesondere von der Einzelbetrachtung abzukommen und das Verhältnis 
beider Ansprüche zueinander zu klären. 

Folglich ist es Ziel der Arbeit, zunächst die Struktur eines Taschengeldes 
sowie des darauf gerichteten Anspruches zwischen Ehegatten zu klären. In 
einem zweiten Schritt wird der Natur des Unterhalts der Familie unter Beach-
tung der Strukturprinzipien von Ehe und Familie nachgegangen. Schließlich 
wird die Bedeutung der beiden Ergebnisse mit den Konsequenzen dargestellt, 
die sich aus ihnen fiir einen Anspruch auf Taschengeld nach der herrschenden 
Meinung ergeben. 

• Dazu sogleich unten Teill, insbesondere 2. und 3. Kapitel. 
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Nur wenn die Stellung des Taschengeldes im System von Ehe und Familie 
sowie Familienunterhalt erkannt wird, lassen sich die damit verbundenen 
Positionen und Widersprüche offenlegens. Der gewonnene Überblick über die 
Zusammenhänge ermöglicht es, die Gesamtwirkung eines Taschengeldanspru-
ches einzuschätzen. Deutlich wird die Bedeutung, die die Anerkennung eines 
Taschengeldes für die Anschauung von Ehe und Familie hat. Welche Auswir-
kungen sich daraus für das veränderliche Verständnis von Ehe und Familie 
ergeben, das dem Wandel der Zeit und der in ihr jeweils vorherrschenden 
Auffassungen unterliegt6, bedarf daher näherer Betrachtung. 

Soweit im folgenden der Terminus Unterhalt verwendet wird, sind darunter 
nur die Ansprüche zu verstehen, die auf ehe- oder familienrechtlichen Bezie-
hungen beruhen. Unterhaltsverpflichtungen, die etwa aus vertraglicher oder 
deliktischer Beziehung herrühren, ohne spezifisch familienrechtlichen Bezug 
aufzuweisen, sind nicht gemeint. 

' Siehe insbesondere unten Teil I, 3. und 4. Kapitel und Teil2, 5. Kapitel. 

6 Vgl. die ausführliche Darstellung bei Müller-Freienfols, Ehe und Recht, 4 tT. 

2 Haumer 


